
Gültig ab 4/2012 – beschlossen auf der JHV 2011 

 TATSU Joshogun e. V.  
Asiatische Kampfkunst für Frauen und Mädchen  
c/o Barbara Scholand, Buckhornstieg 17, 22359 Hamburg, (040) 41 49 58 18 
 

Mitfrauen- und Geschäftsbedingungen 
Willkommen bei TATSU Joshogun e. V., dem einzigen Frauenkampfkunstverein in Hamburg! Wir 
bitten Dich, die folgenden Mitfrauen- und Geschäftsbedingungen zu lesen und anschließend den 
beigefügten Vertrag zu unterschreiben: Vielen Dank. Bei Fragen kannst Du Dich gerne an die o. a. 
Vorsitzende des Vereins wenden. Viel Spaß und Erfolg beim Training! 
 
Derzeitiger Trainingsort: 
Emilie–Wüstenfeld–Schule, Gymnastikraum im Dachgeschoß, 
Bundesstrasse 78, 20144 Hamburg 
 
Beiträge: 
Einmalige Aufnahmegebühr: 5,- €  
- Die einmalige Aufnahmegebühr entfällt bei Übertritt einer gesamten Gruppe - 
Monatlicher Vereinsbeitrag für aktive Mitfrauen: 

25,- € Kampfkunst / 40,- € WenDo / 50,- WenDo + eine Kampfkunst 
Ermäßigter monatlicher Vereinsbeitrag für aktive Mitfrauen: 
 16,- € Kampfkunst / 25,- € WenDo / 37,- € WenDo + eine Kampfkunst 
Monatlicher Vereinsbeitrag für passive Mitfrauen: 5,- € 
Ermäßigter monatlicher Vereinsbeitrag für passive Mitfrauen: 3,- € 
Bei der Ermäßigung wird das Familieneinkommen zugrunde gelegt. Eine Ermäßigung erfolgt bei 
Vorlage entsprechender Belege. 
Bankverbindung: 
Bitte richte möglichst einen monatlichen Dauerauftrag für Deinen Vereinsbeitrag ein bzw. 
überweise monatlich auf folgendes Konto: 

Hamburger Bank von 1861 
Kontonummer: 12 208 612 
Bankleitszahl: 201 900 03 

Vertrag: 
Bitte den vollständig ausgefüllten und unterschriebene Vertrag zum Training mitbringen und bei der 
Trainerin abgeben. Bei Ermäßigung bitte die entsprechende Bescheinigung (z.B. Studierenden-
ausweis) beilegen; bei Minderjährigen ist eine schriftliche Zustimmung der/ des 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Bei Eintritt einer gesamten Gruppe: Der Vertrag ist bis  
 
zum Stichtag.........................................bei der Trainerin abzugeben. 
Kündigung: 
Es besteht eine dreimonatige Kündigungsfrist. Die Kündigung muss schriftlich an den Geschäftssitz 
bis zum dritten Werktag eines Monats eingegangen sein. Der Wechsel von der aktiven zur passiven 
Mitfrauenschaft bedarf der schriftlichen Mitteilung an den Vorstand und entbindet nicht von der 
dreimonatigen Frist. 
Ferien: 
Abgesehen von den gesetzlichen Feiertagen besteht eine achtwöchige Trainingspause, die sich an 
den jeweiligen Hamburger Sommer- und Weihnachtsferien orientiert. 
Krankheit: 
Nicht verschuldete Ausfälle von mehr als zwei Monaten können beitragsfrei nachgeholt werden, 
wenn sie umgehend schriftlich an die oben genannte Adresse mit Attest mitgeteilt werden. 
Haftung: 
Der Verein haftet nicht für beim Training vorgefallene Unfälle oder sonstige entstandene Schäden. 
Mahnungen: 
Bei ausstehenden Beitragszahlungen erheben wir eine Mahngebühr bis zu 2.50 € je 
„beitragsrückständigen“ Monat. 
Ausschluss: 
Unsportliches und fahrlässiges Verhalten führen zum Ausschluss aus dem Verein. Ein Ausschluss 
entbindet nicht von der Zahlungspflicht gemäß einer fristgerechten Kündigung. 


